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Das Wichtigste in Kürze  

1. Der Wärmesektor weist eine große Heterogenität auf und kann von Gebäude zu Gebäude bzw. Eigen-
tümer zu Eigentümer stark variieren. Das notwendige hohe Ambitionsniveau der 65-Prozent-Anforde-
rung macht es deshalb zwingend, Gebäudeeigentümern eine möglichst große technische und wirt-
schaftliche Freiheit zu gewähren und ein möglichst breites Spektrum an Optionen zur klimaneutralen 
Gebäudeheizung zur Verfügung zu stellen. So können sie jene Defossilisierungsoption wählen, die am 
besten zu ihren spezifischen Bedürfnissen bzw. denen ihrer Mieter passt. Der vorliegende Referenten-
entwurf vom 3.4.2023 (RefE) weist bereits deutlich Verbesserungen gegenüber dem Entwurf vom 
7.3.2023 auf. Dennoch enthält auch der aktuellen RefE noch einige Regelungen, die bestimmte Hei-
zungskonzepte diskriminieren oder verbieten, bei denen biogene und andere klimaneutrale Brenn-
stoffe genutzt werden. Zu diesen Regelungen gehören insbesondere: 

• Das Verbot der Nutzung von Biomasse im Neubau führt aufgrund der Heterogenität des Ge-
bäudesektors zu Ineffizienzen und vermeidbaren Kosten für Eigentümer und Mieter, weil z.B. 
Neubauten in bereits vorhandene bestehende Gebäudenetze integriert oder über industrielle 
Prozesswärmeanlagen mitversorgt werden können. Zudem führt es sachlich nicht gerechtfer-
tigten Ungleichbehandlungen zwischen Quartierskonzepten und Wärmenetzen verschiedener 
Größenklassen sowie zwischen verschiedenen klimaneutralen Energieträgern. Das Verbot 
sollte gestrichen werden. 

• Die Vorgabe, Mehrkosten klimaneutraler Brennstoffe ausschließlich beim Vermieter zu belas-
sen, während die Kosten einer Gebäudesanierung sowie Strombezugskosten von Wärmepum-
pen vollständig von Mietern getragen werden, führt ebenfalls aufgrund der Heterogenität des 
Gebäudebestands zu Ineffizienzen und vermeidbaren Kosten – sowohl für Vermieter als auch 
für Mieter; die Regelung sollten gestrichen oder neu ausgestaltet werden. 

2. Den Einbau eines rein mit Erdgas betriebenen Gaskessels als Erfüllungsoption anzuerkennen, 
hemmt den marktgetriebenen Hochlauf von grünen Gasen, weil Eigentümer den Anreiz verlieren, tat-
sächlich grüne Gase einzusetzen, insbesondere, wenn die Restriktionen im Gesetzesentwurf im weite-
ren politischen Verfahren noch gelockert werden. Die Ersatzoption sollte gestrichen werden. Zumin-
dest sollten die Anforderungen an die Zwischenschritte beibehalten und hohe inhaltliche Anforderun-
gen an die Ausgestaltung und rechtliche Verbindlichkeit des Transformationsplants mit entsprechen-
den scharfen Sanktionsmechanismen festgelegt werden. 

3. Weitere Maßnahmen im GEG und anderen Regelungen können den Ausbau erneuerbarer Wärme 
sowie den Hochlauf erneuerbarer Gase stärken. Dazu gehört: 

• Die Anerkennung von Infrastruktur für den Einsatz Erneuerbarer Wärme sowie zur Erzeugung 
Erneuerbarer Gase als „im überragenden öffentlichen Interesse“ könnte zusätzliche Potenziale 
erschließen bzw. deren Erschließung beschleunigen. 

• Die mit dem EEG 2023 vorgenommene Neuausrichtung der EEG-Vergütung weg von KWK-Anla-
gen hin zu reinen Spitzenlastkraftwerken ohne Wärmeauskopplung ist abzulehnen und unver-
züglich rückgängig zu machen. Stattdessen sollten die energie- und klimapolitischen Potenzi-
ale des bestehenden Anlagenparks genutzt werden.  

• Um die Verfügbarkeit von grünen Gasen zu erhöhen, sollte gemäß des „RePowerEU“-Plans ein 
Sofortmaßnahmenprogramm für den Ausbau der Biomethaneinspeisung vorangetrieben wer-
den.  
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1. Grundsätzliches: Breites Spektrum an klimaneutralen Heizungs-
konzepten ermöglichen 

Die Bioenergieverbände begrüßen die gesetzliche Festschreibung der Nutzung von 65 Prozent Erneu-
erbaren Energien beim Tausch bestehender und beim Einbau neuer Heizungen sehr. Die Anforderung 
weist das notwendige klimapolitische Ambitionsniveau auf, das der Weg zur Klimaneutralität nun be-
nötigt. Hinter diese Vorgabe darf die GEG-Novelle nicht mehr zurückfallen.  

Im Folgenden wird vor allem auf die für die Bioenergie besonders relevanten Aspekte des Referenten-
entwurfs (RefE) für die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vom 3.4.2023 eingegangen; für tech-
nologieübergreifende Aspekte wird auf die Stellungnahme des Bundesverband Erneuerbare Energie 
e.V. (BEE) verwiesen, die die Bioenergieverbände unterstützen. 

1.1. Eigentümern technische und wirtschaftliche Freiheit gewähren 

Der Wärmesektor weist eine große Heterogenität auf und kann von Gebäude zu Gebäude bzw. Eigen-
tümer zu Eigentümer stark variieren. Dies betrifft insbesondere die Möglichkeiten zur Senkung des 
Verbrauchs, die technischen und finanziellen Anforderungen sowie die lokalen Verfügbarkeiten be-
stimmter Heizungkonzepte und die lokale sowie die finanzielle Situation und Investitionsbereitschaft 
des Eigentümers  

Das notwendige hohe Ambitionsniveau der 65-Prozent-Anforderung macht es deshalb zwingend, Ge-
bäudeeigentümern eine möglichst große technische und wirtschaftliche Freiheit zu gewähren und ein 
möglichst breites Spektrum an Optionen zur klimaneutralen Gebäudeheizung zur Verfügung zu stellen. 
So können sie jene Defossilisierungsoption wählen, die am besten zu ihren spezifischen Bedürfnissen 
bzw. denen ihrer Mieter passt. Dies führt zu niedrigeren Kosten und damit effizienteren und sozialver-
träglicheren Heizungskonzepten, einer größeren Akzeptanz bei Gebäudeeigentümern sowie einem zü-
gigeren Heizungsaustausch im Gebäudebestand.  

In dieser Hinsicht weißt der RefE deutliche Verbesserungen gegenüber dem letzten bekannt geworde-
nen Entwurf vom 7.3. auf. Doch noch immer Dies ist im RefE nicht gegeben. Speziell wird eine klare 
politische Präferenz für das Heizen mit einer Wärmepumpe oder den Anschluss an ein Wärmenetz 
deutlich, in Teilen aber auch für das Heizen mit Wasserstoff. Für bestimmte Eigentümer kann aber 
auch die Nutzung klimaneutraler Brennstoffe vorzugswürdiger sein, z.B. wenn: 

• Ein Gebäude z.B. aus Denkmalschutzgründen nicht hinreichend saniert werden kann und keine 
Möglichkeit zum Anschluss an ein defossilisiertes Wärmenetz oder Gasnetz mit günstigen An-
bieterpreisen besteht. 

• Regional große Mengen an günstigen Holzbrennstoffen anfallen oder andere Biomassequellen 
erschließbar sind. 

• Lokal Wärme aus ohnehin anfallender Biogas-Blockheizkraftwerken (BHKW) oder überschüs-
siger Biomasse-Prozesswärme zur Verfügung stehen. 

Eine Diskriminierung oder gar ein Ausschluss von Heizungskonzepten mit Biomasse kann für Eigentü-
mer in solchen Situationen bzw. ihre Mieter zu unnötig hohen Kosten oder zu ineffizienten Heizungs-
konzepten führen, was die Sozialverträglichkeit und die Akzeptanz der 65-Prozent-Anforderung verrin-
gert. 



  

 Seite 5 

Stellungnahme zum RefE einer GEG-Novelle vom 03.04.2023 

 

1.2. Breiten Technologiemix anstreben 

Aus Systemsicht ist ein breiter Mix aus klimaneutralen Heizungskonzepten einer Fokussierung auf 
Elektrifizierung und Wärmenetze, aber auch Wasserstoff vorzuziehen.  

• Derzeit steht in den Wintermonaten nur eingeschränkt erneuerbarer Strom zur Verfügung. Mit-
telfristig ist somit eine vollständig erneuerbare Stromversorgung im Winter nicht verfügbar. 
Jede zusätzlich benötigte Kilowattstunde Strom für neue elektrische Wärmelösungen oder 
Wasserstoff muss daher fossil erzeugt werden. Eine Priorisierung von elektrischen Wärmelö-
sungen oder Wasserstoff kann deshalb sogar klimapolitisch kontraproduktiv sein. 

• Speziell in Regionen mit einem hohen Stromverbrauch und einer geringen Erneuerbaren 
Stromerzeugung kann eine weitgehende Elektrifizierung oder übermäßige Elektrolyse beste-
hende Engpässe im Stromnetz besonders in den Wintermonaten verschärfen und überlasten. 
Eine Nutzung von biogenen Brennstoffen senkt den Strombedarf und entlastet, entsprechend 
die Netze. Dies gilt deutschlandweit und insbesondere für Süddeutschland mit einer hohen 
Stromnachfrage, einem großen Rest- und Schadholzanfall, aber einer geringen Windstromer-
zeugung. Auch Wärmenetze sind dort nicht immer technisch und wirtschaftlich darstellbar. 

• Vor allem in urbanen Gegenden steht die Elektrifizierung vor einer großen Herausforderung, 
genauso wie die vollständige Dekarbonisierung der dort verbreiteten Fernwärmenetze. Auch 
Wasserstoff ist dort auf absehbare Zeit nicht in großen Mengen verfügbar. Die Substitution von 
fossilen durch biogene Brennstoffe ist eine kostengünstige Option, dort schnell Treibhausgase 
einzusparen. 

• Aufgrund verschiedener Restriktionen wie Baustoff- und Fachkräftemangel, Planungszeiträu-
men und einem Wasserstoffbedarf aus anderen Sektoren sowie den üblichen Investitionszyk-
len können nicht alle Gebäude gleichzeitig energetisch saniert mit einer Wärmepumpe bzw. 
einem Wärmenetzanschluss ausgestattet und/oder mit Wasserstoff bzw. seinen Derivanten 
versorgt werden. Ein technologieoffener Mix, der Planern, Eigentümern und Handwerkern mög-
lichst große Freiräume für die jeweils passende Entscheidung lässt, ist Voraussetzung für das 
zügige Gelingen der Wärmewende. 

Auch dieser Grundsatz wird im RefE unzureichend berücksichtigt, weil insbesondere die Heizungskon-
zepte, bei denen biogene Brennstoffe genutzt werden, an verschiedenen Stellen diskriminiert oder 
sogar gänzlich ausgeschlossen werden. 
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2. Abschaffung von diskriminierenden Regelungen und Verboten 
für Biomasse-Heizungskonzepte  

2.1. Biomasse auch zur Versorgung von Neubauten zulassen (Streichung von 
§ 71 Abs. 2 Satz 4 & Abs. 3 Satz 2 RefE) 

Das GEG sieht zwar Biomasseheizungen (inkl. Biogas/Biomethan) als Erfüllungsoption vor, jedoch nur, 
wenn die Heizung in einem bestehenden Gebäude eingebaut wird bzw. in ein Gebäudenetz einspeist, 
das ausschließlich Bestandsgebäude versorgt (§ 71 Abs. 2 Satz 4 & Abs. 3 Satz 2 RefE). Unter „Gebäu-
denetz“ sind dabei alle Wärmenetze zu verstehen, die bis zu 16 Gebäuden oder bis zu 100 Wohnein-
heiten versorgen (§ 3 Abs. 1 Nr. 9a RefE) 

Nach Ansicht der Bioenergieverbände ist es aus energie-, sozial- und klimapolitischen Gründen kont-
raproduktiv, die Versorgung von Neubauten vollständig zu verbieten, weil es viele sehr sinnvolle An-
wendungen von Biomasse zur Beheizung auch von Neubauten gibt, beispielsweise: 

Kombination von Neu- und Bestandsbauten in Quartierslösungen/Gebäudenetzen: Aus Gründen der 
Effizienz und der Wirtschaftlichkeit kann es sehr sinnvoll sein, mehrere beieinanderliegende Gebäude 
mittels eines Gebäudenetzes gemeinsam über eine zentrale Heizungsanlage zu versorgen. Zudem er-
höhen solche Quartierslösungen die Geschwindigkeit des Ausbaus Erneuerbarer Energien sowie die 
Akzeptanz bei Gebäudeeigentümern. Wenn aber die 65-Prozent-Anforderung für Heizungsanlagen, die 
auch Neubauten versorgen, nicht durch den Einsatz von Biomasse erfüllt werden kann, dann dürften 
selbst Neubauten, die an bestehenden Biomasse-Gebäudenetzen errichtet werden, nicht an das Netz 
angeschlossen werden, sondern müssten zwingend eine eigene Heizungsanlage installieren. Dies ist 
ineffizient, führt zu vermeidbaren Kosten für Gebäudeeigentümer und Mieter und verringert so die 
Akzeptanz der 65-Prozent-Anforderung insgesamt. 

Prozesswärme-Anlagen in Neubauten: Zunehmend wird Biomasse zur Bereitstellung von Prozess-
wärme in Industriebetrieben eingesetzt und überschüssige Wärmemengen zur Beheizung des Be-
triebsgebäudes benutzt. Wenn die 65-Prozent-Anforderung in Neubauten nicht durch den Einsatz von 
Biomasse erfüllt werden kann, dann müssten Industriebetriebe überschüssige Prozesswärme ggf. un-
genutzt lassen und stattdessen für Neubauten neben der Prozesswärmeanlage zwingend eine eigene 
Heizungsanlage installieren. Dies ist ineffizient, führt zu vermeidbaren Kosten für die Betriebe und 
verringert damit die Akzeptanz der 65-Prozent-Anforderung insgesamt. 

Wärme aus Biogas-BHKW: Die energiewirtschaftliche Funktion von Biogasanlagen, die nicht ins Erd-
gasnetz einspeisen, ist die Bereitstellung flexibler Leistung für die Stromerzeugung und die allermeis-
ten bestehenden Biogasanlagen wurden zum primären Zweck der Stromerzeugung errichtet. Um Effi-
zienzverluste und Kosten für die Errichtung eines Wärmenetzes zu vermeiden, sollte die bei der Strom-
erzeugung anfallende Wärme möglichst nah am Standort des Blockheizkraftwerks (BHKW) verbraucht 
werden. Wenn die 65-Prozent-Anforderung in Neubauten nicht durch den Einsatz von Biomasse erfüllt 
werden kann, dann könnte die bei der Stromerzeugung ohnehin anfallende Biogaswärme unter Um-
ständen trotz eines vorhandenen Abnehmers nicht voll genutzt werden bzw. es entstünden Wärme-
verluste und unnötige Kosten durch die Errichtung eines Wärmenetzes, während der Abnehmer zwin-
gend eine eigene Heizungsanlage installieren müsste. Dies behindert die effiziente Nutzung des Bio-
gasrohstoffs und lässt umfangreiche Potenziale einer zügigen und kostengünstigen Dekarbonisierung 
tausender Gebäude ungenutzt. 
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Darüber hinaus muss daraufhin gewiesen werden, dass ein Ausschluss des Heizens mit Biomasse in 
Neubauten zu sachlich nicht begründbaren Ungleichbehandlungen zwischen Quartierskonzepten und 
Wärmenetzen verschiedener Größenklassen führt: Der Anschluss an ein mit Biomasse betriebenes 
Nahwärmenetz darf als Erfüllungsoption für Neubauten dienen, wenn das Netz mindestens 17 Gebäude 
versorgt (Erfüllungsoption Nr. 1: „Hausübergabestation zum Anschluss an ein Wärmenetz“); der An-
schluss an das ein mit Biomasse betriebenes Nahwärmenetz gilt aber nicht mehr als Erfüllungsoption 
für Neubauten, wenn das Netz nur 16 oder weniger Gebäude versorgt, denn dann zählt es als „Gebäu-
denetz“ und es gilt Erfüllungsoption Nr. 5 („Heizungsanlage zur Nutzung von Biomasse“). Eine solche 
ungerechtfertigte Ungleichbehandlung setzt Anreize für ineffiziente Auslegungen von Quartierskon-
zepten und verringert die Akzeptanz der 65-Prozent-Regelung. 

Schließlich führt der Ausschluss des Heizens mit Biomasse in Neubauten zu sachlich nicht begründ-
baren Ungleichbehandlungen zwischen verschiedenen klimaneutralen Energieträgern: Laut RefE dür-
fen grüner und blauer Wasserstoff sowie daraus hergestellte Derivate (Erfüllungsoption Nr. 5) und 
sogar wasserstofffähige Erdgasheizungen (§ 71k) zur Versorgung von Neubauten eingesetzt werden, 
Holz, Biogas und Biomethan hingegen nicht. 

Vorschlag 

Aus den genannten Gründen sollte das Beheizen von Neubauten bzw. die gemeinsame 
Versorgung von Neu- und Bestandsbauten mit Wärme aus Biogas und Holz als Erfül-
lungsoption zulässig sein. Dementsprechend sind § 71 Abs. 2 Satz 4 sowie Abs. 3 Satz 2 
RefE ersatzlos zu streichen. 

„(2) Die Gebäudeeigentümer können frei wählen, mit welcher Heizungsanlage die Vor-
gabe nach Absatz 1 erfüllt wird. […] Bei einem zu errichtenden Gebäude ist die Einhal-
tung der Vorgabe nach Absatz 1 nicht durch die in Absatz 3 Nummer 5 genannten Hei-
zungsanlagen zulässig, soweit die Heizungsanlage mit Biomasse einschließlich daraus 
hergestellter Derivate betrieben wird.  

(3) […]  

5. Heizungsanlage zur Nutzung von Biomasse oder grünem oder blauem Wasserstoff ein-
schließlich daraus hergestellter Derivate nach Maßgabe der §§ 71f und 71g oder  

6. Wärmepumpen-Hybridheizung bestehend aus einer elektrisch angetriebenen Wärme-
pumpe in Kombination mit einer Gas-, Biomasse- oder Flüssigbrennstoff-feuerung nach 
Maßgabe des § 71h.  

Satz 1 Nummer 5 gilt nicht für Heizungsanlagen zur Nutzung von Biomasse einschließlich 
daraus hergestellter Derivate, die zum Zweck der Inbetriebnahme in einem zu errichten-
den Gebäude eingebaut oder aufgestellt werden oder zur Versorgung von zu errichtenden 
Gebäuden über ein Gebäudenetz neu eingebaut oder aufgestellt werden. Beim Betrieb von 
Heizungsanlagen nach Satz 1 Nummer 5 und 6 hat der Betreiber sicherzustellen, dass die 
Anforderungen an die Belieferung des jeweiligen Brennstoffs aus § 71f und § 71g Nummer 
2 eingehalten werden.“ 
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2.2. Verbot der Weitergabe möglicher Mehrkosten klimaneutraler Brennstoffe 
streichen (Streichung bzw. Änderung von § 71o Abs. 1 RefE) 

Der RefE sieht vor, beim Einsatz von Biomasse oder Wasserstoff und dessen Derivaten der Vermieter 
allein die Brennstoffkosten übernimmt, die über die Strombezugskosten einer Wärmepumpe (Jahres-
arbeitszahl 2,5) hinausgehen (§ 71o Abs. 1 RefE). Die Bioenergieverbände lehnen diese Regelung ab. 

Anders als der Titel des Paragraphen („Regelungen zum Schutz von Mietern“) suggeriert, ist die Rege-
lung nicht notwendig, um Mieter vor überzogenen oder nicht-gerechtfertigten Kosten zu schützen. Mie-
ter sind grundsätzlich aufgrund des Wirtschaftlichkeitsgebots im Mietrecht (§ 556 Abs. 3, § 560 Abs. 5 
Bürgerliches Gesetzbuch) davor geschützt, dass Vermieter eine Erhöhung von Betriebskosten weiter-
geben, die bei einer vernünftigen Haushaltsführung vermieden werden können. Ein Vermieter kann 
also nicht beliebig hohe Brennstoffkosten weitergeben, wenn eine andere Form der Heizung, z.B. ein 
Wärmenetzanschluss, technisch möglich und deutlich günstiger wäre.  

Vielmehr führt die Regelung vor allem dazu, dass der Wettbewerb zwischen den verschiedenen Erfül-
lungsoptionen verzerrt wird. Bei allen anderen Erfüllungsoptionen kann ein Vermieter die Betriebs- 
und Investitionskosten, die ihm für die Gebäudebeheizung entstehen, weitgehend an den Mieter wei-
tergeben, auch wenn die Kosten höher sind als bei einer Wärmepumpe (ggf. gestreckt über mehrere 
Jahre). Dies gilt auch für die Investitionskosten für eine energetische Sanierung, die ggf. Voraussetzung 
für den Einsatz von anderen Erfüllungsoptionen ist. Die Weitergabe der Mehrkosten nur bei Biomasse-
heizungen (und Wasserstoff) einzuschränken dient damit ausschließlich der Privilegierung anderer 
Erfüllungsoptionen, was aus den oben genannten Gründen nicht sinnvoll ist: Hauseigentümer sollte 
eine möglichst große wirtschaftliche und technische Freiheit beim Einsatz Erneuerbarer Energien ge-
lassen werden, um die Wärmewende zügig und kosteneffizient voranzutreiben; darüber hinaus ist ein 
Technologiemix aus Systemsicht einer Fokussierung auf nur wenige Technologien vorzuziehen. 

Vorschlag 

Auch in Bezug auf die Regelungen von Mietverhältnissen sollte aus den beschriebenen 
Gründen keine Diskriminierung bestimmter Erfüllungsoptionen stattfinden. Deshalb 
sollte der Schutz von Mietern vor überzogenen Heizkosten für alle Technologien einheit-
lich über das bestehende Mietrecht geregelt und dementsprechend die Sonderregelung 
für Biomasse und Wasserstoff in § 71o Abs. 1 RefE gestrichen bzw. geändert werden.  

2.3. Ausschluss von neuen Biogasanlagen mit über 40 Prozent Maisanteil 
streichen (Streichung von § 71 Abs. 3 RefE) 

Mit § 71 Abs. 3 RefE soll das Heizen mit Biogas und Biomethan aus neuen Biogasanlagen nur dann als 
Erfüllungsoption gelten, wenn bei der Herstellung nicht mehr als 40 Prozent Mais (oder Getreidekorn) 
eingesetzt wird, selbst wenn alle Anforderungen an die Nachhaltigkeit und Treibhausgaseinsparung 
eingehalten werden. Die Bioenergieverbände lehnen diese pauschale Beschränkung ab. Angesichts 
der großen Herausforderungen zur Erfüllung der 65-Prozent-Anforderung sollte das Angebot erneuer-
barer Brennstoffe nicht durch unnötige Beschränkungen kleingehalten werden. 
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Vorschlag 

Es gibt keine Beschränkung des Substrateinsatzes in Biogasanlagen, auch nicht für den 
Einsatz von Mais in Neuanlagen (Streichung von § 71 Abs. 3 RefE). 

2.4. Gleichstellung aller Hybridheizungen mit einer Gas- oder Flüssigbrenn-
stofffeuerung beim Nachweis nach DIN V 18599 (Änderung von § 71 Abs. 3 Satz 
3 RefE) 

Nur Wärmepumpen-Hybridheizungen sollen gemäß RefE in Kombination mit einer Gas- oder Flüssig-
brennstofffeuerung pauschal, also ohne Nachweis nach DIN V 18599, als Erfüllung der 65-%-Vorgabe 
gelten. Das gilt auch dann, wenn sie mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Die Formulierung in 
§ 71 Absatz 3 Satz 3, dass der Betreiber sicherzustellen hat, dass die Anforderungen an die Belieferung 
des jeweiligen Brennstoffs aus § 71 f und § 71 g eingehalten werden, enthält jedenfalls keine Vorgabe, 
dass in diesen Gas- oder Flüssigbrennstofffeuerungen nur Brennstoffe auf Basis erneuerbarer Ener-
gien eingesetzt werden dürfen. 

Es ist richtig, dass nicht in jedem Einzelfall dieser aufwändige Nachweis gefordert wird, um die knappen 
die Handwerkerkapazitäten für die Gebäudeenergiewende nicht in dieser Gutachtenbürokratie zu bin-
den, sondern für den Heizungstausch verfügbar zu halten. Es reicht aus, dass er Nachweis nur bei 
begründeten Zweifeln an der Einhaltung gefordert wird. 

Es ist jedoch nicht nachvollziehbar, dass es diese Verfahrenserleichterung nur bei der Kombination 
mit einer Wärmepumpe, nicht aber bei der Kombination mit einer der anderen erneuerbaren Erfül-
lungsoptionen geben soll. Dies ist eine unnötige Diskriminierung der anderen zulässigen Erfüllungsop-
tionen: 

• Hausübergabestationen für Wärmenetze (1.) 
• Stromdirektheizungen (3.) 
• Solarthermieanlagen (4.) 
• Biomasseheizungsanlagen (5.) 
• beim Anschluss an bzw. bei Einspeisung in Gebäudenetze (bisher keine eigenständige Erfül-

lungsoption) 

Vorschlag 

Zur Schonung der knappen Handwerkerkapazitäten sollte bei keiner der in § 71 Absatz 3 
genannten Erfüllungsoptionen im Falle der Kombination mit einer mit Gas- oder Flüssig-
brennstofffeuerung ein Nachweis nach DIN V 18599 gefordert werden. 

Ansonsten müsste in allen Fällen festgelegt werden, u.a. auch in „§ 71 h Anforderungen 
an Wärmepumpen-Hybridheizungen“, dass diese Freistellung nur dann gilt, wenn die Gas- 
oder Flüssigbrennstofffeuerung nachweislich mit erneuerbaren, grünen Brennstoffen be-
feuert werden, weil nur dann der Einsatz von 100 Prozent Erneuerbaren Energien sicher-
gestellt ist. 
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3. Keine Erfüllung der 65-Prozent-Pflicht durch die Nutzung fossi-
ler Brennstoffe (Streichung bzw. Änderung von § 71k RefE) 

Gelegentlich wird die Forderung erhoben, dass Gaskessel unabhängig vom eingesetzten Brennstoff als 
Erfüllungsoption der 65-Prozent-Pflicht gelten sollten, wenn sie technisch in der Lage sind, perspekti-
visch Wasserstoff zu verarbeiten („H2-ready”), oder wenn ein Transformationsplan für das Gasnetz 
besteht. Die Einführung solcher Ersatzoptionen lehnen die Bioenergieverbände strikt ab. Die Dekarbo-
nisierung der Gebäudewärme durch erneuerbaren Wasserstoff (und dessen Derivate) kann grundsätz-
lich sinnvoll sein, weshalb es richtig ist, den (bilanziellen) Einsatz dieser Energieträger im Rahmen 
eines breiten Technologiemixes als Erfüllungsoption vorzusehen. Dies kann zu einem marktgetriebe-
ner Hochlauf von grünem Wasserstoff beitragen. Den Einbau eines Gaskessels gänzlich ohne den (bi-
lanziellen) Einsatz von Biomethan oder grünem Wasserstoff als Erfüllungsoption anzuerkennen, wäre 
jedoch nicht nur kontraproduktiv für den Klimaschutz im Gebäudesektor, sondern würde auch die 
Reduktion des Erdgasverbrauchs wie auch den marktgetriebenen Hochlauf von grünem Wasserstoff 
verlangsamen. 

Mit § 71k RefE soll eine Regelung eingeführt werden, die im Kern die oben beschriebene Idee umsetzen 
soll. Auch wenn dort diverse Anforderungen festgehalten werden, konterkariert diese Regelung 
schlicht die Erfüllungsoptionen des Einsatzes von 65 Prozent grünen Gasen (Unterfall von § 71 Abs. 3 
Nr. 5) zumindest in jenen Verteilnetzen, für die ein solcher Transformationsplan vorliegt.  

Vorschlag 

Aus den genannten Gründen sollte die Ersatzoption in § 71k entfallen (Streichung von § 
71k RefE). 

Insofern dies nicht geschieht, ist es essentiell, die Anforderungen an die Zwischenschritte 
beizubehalten und hohe inhaltliche Anforderungen an die Ausgestaltung und rechtliche 
Verbindlichkeit des Transformationsplan mit entsprechenden scharfen Sanktionsmecha-
nismen festzulegen. – dies ist im RefE jedoch nicht der Fall. Es ist nicht zu sehen, dass ein 
reiner Anspruch von Gebäudeeigentümern zur Erstattung von Mehrkosten ein ausreichen-
der finanzieller Anreiz für Netzbetreiber ist, die umfangreichen technischen und finanzi-
ellen Aufwendungen für eine Umrüstung und Umstellung der Versorgung sicherzustellen. 
Eine Möglichkeit zur Umgehung der 65-Prozent-Anforderung und damit zur Verlangsa-
mung des marktgetriebenen Hochlaufs der Wasserstoffproduktion ist absehbar. Hier 
muss im weiteren Verfahren unbedingt nachgebessert werden (Ergänzung von § 71k RefE). 
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4. Ergänzende Vorschläge zum Ausbau erneuerbarer Wärme und 
marktgetriebenen Hochlauf erneuerbarer Gase 

4.1. Einstufung von Infrastruktur zur erneuerbaren Wärmeversorgung sowie 
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Gase als „im überragenden öffentlichen 
Interesse“ (Ergänzung von § 2 Abs. 3 Satz 1 RefE) 

Die Bioenergieverbände begrüßen, dass mit dem RefE klargestellt wird, dass nicht nur die Errichtung 
und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarem Strom im überragenden öffentlichen 
Interesse ist und der öffentlichen Sicherheit dienen (§ 2 EEG 2023), sondern auch die Errichtung und 
der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Wärme (§ 1 Abs. 3 RefE). Dies spiegelt auch 
wieder, wie groß der Handlungsbedarf zur Substitution fossiler Brennstoffe im Wärmesektor ist. Jedoch 
ist zu beachten, dass eine Privilegierung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Wärme bei vielen 
Technologien auch eine Privilegierung der Errichtung der dazugehörigen Infrastruktur umfassen muss, 
insbesondere von Wärmenetzen (inkl. Gebäudenetzen) und Rohgasleitungen, mit denen Biogas vom 
Standort der Biogaserzeugung zu den eigentlichen Wärmeerzeugungsanlagen (z.B. Biogas-BHKW) 
transportiert werden kann. 

Um die Defossilisierung des Wärmesektors zu beschleunigen, in dem gasbasierte Technologien noch 
lange einen relevanten Anteil haben werden, sollte außerdem nicht nur Anlagen zur Erzeugung von 
erneuerbarem Strom (§ 2 EEG 2023) und erneuerbarer Wärme (§ 1 Abs. 3 RefE) als „im überragenden 
öffentlichen Interesse“ festgelegt werden, sondern auch Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Gase. 

Vorschlag 

§ 2 Abs. 3 Satz 1 RefE wird wie folgt ergänzt.  

(3) „ Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
zur Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom aus erneuerbaren Energien, zur Erzeugung 
von erneuerbaren Gasen, Infrastruktur zur Verteilung von Wärme aus erneuerbaren Ener-
gien oder erneuerbaren Gasen sowie Effizienzmaßnahmen in Gebäuden liegen im über-
ragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit.“ 

4.2. Synergieeffekte zwischen Strom- und Wärmesektor durch biogene Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen nutzen 

Da biogene Energieträger je nach Form zwischen mehreren Tagen (Roh-Biogas) und Monaten (feste 
Biomasse, Biomethan, Silage) speicherbar sind, können sie je nach Bedarf in Strom und Wärme um-
gewandelt werden. Damit stellen flexible Biogasanlagen, Biomasse(heiz)kraftwerke und anderen Bio-
energieanlagen insbesondere im Kontext des Kohleausstiegs gesicherte und regelbare Leistung zur 
Verfügung, um die fluktuierende Energieerzeugung aus Wind- und Solarenergie abzusichern, sowohl 
bei der Stromversorgung als auch bei der Bereitstellung von Nah- und Fernwärme. Insbesondere der 
bestehende Biogasanlagenpark bietet ein großes Potenzial für die flexible Strom- und Wärmeerzeu-
gung, die durch eine konsequente Umrüstung gehoben werden sollte. 
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Mengenmäßig hängt der Beitrag zur Versorgungssicherheit stark von den konkreten Technologien und 
Anlagenkonzepten ab. Für den bestehenden Anlagenpark seien hier insbesondere folgende Beispiele 
genannt: 

 Fahrweise Inst. el. Leistung Entspricht 

Flexible Biogas/Biomethan-
BHKW bei 2- bis 5-facher 
Überbauung zur Bereitstel-
lung flexibler Leistung 

Je nach Grad der Überbauung 

Spitzen- bis Mittel-
last 

7,3 bis 18,3 GW 24 bis 61 GuD-Kraft-
werksblöcke 

Feste-Biomasse-Anlagen Mittel- bis Grund-
last 

1,5 GW 3 Kohlekraftwerks-
blöcke 

Sonstige Biomasse-Anlagen Überwiegend 
Grundlast 

1 GW 2 Kohlekraftwerks-
blöcke 

Insbesondere der bestehende Biogasanlagenpark bietet noch ein großes Potenzial für die Umrüstung 
auf eine bedarfsgerechte Strom- und Wärmeerzeugung. Zur Finanzierung der notwendigen Investitio-
nen ist die Flexibilitätsprämie im EEG grundsätzlich sinnvoll, doch muss die konkrete Ausgestaltung 
der Regelungen noch optimiert werden, um das volle Potenzial im Bestand zu heben.  

Insgesamt kann der bestehende Bioenergieanlagenpark – abhängig von dem Grad der Umrüstung der 
Biogasanlagen – zwischen 10 und 21 Gigawatt (GW) gesicherter elektrischer Leistung zur Strom- und 
Wärmeerzeugung bereitstellen. 

Die Stromerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist dabei aus betriebs- und volkswirtschaftlicher 
Sicht besonders sinnvoll, weil sie für Synergieeffekte zwischen Strom- und Wärmesektor sorgt: neben 
der regelbaren Leistung im Stromsektor fällt erneuerbare Wärme als Nebenprodukt an, deren Nutzung 
zu einer kostengünstigen und sozialverträglichen Wärmewende beiträgt sowie die Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit der Bioenergieanlagen erhöht.  

Das zentrale Instrument, um den Beitrag biogener KWK-Anlagen zu sichern, ist das EEG. Aufgrund der 
Potenziale biogener KWK für die Wärmewende ist die mit dem EEG 2023 vorgenommene Neuausrich-
tung der EEG-Vergütung weg von KWK-Anlagen hin zu reinen Spitzenlastkraftwerken ohne Wärmeaus-
kopplung abzulehnen und unverzüglich rückgängig zu machen.  Stattdessen sollten die energie- und 
klimapolitischen Potenziale des bestehenden Anlagenparks an Biogasanlagen, Holzheizkraftwerken 
und Biomethan-KWK gehoben sowie noch offene Biomassepotenziale genutzt werden.  

Zu den wichtigsten Maßnahmen dazu gehören: 

1. Die Wirtschaftlichkeit von Bestandsanlagen nach Ablauf des EEG-Vergütungszeitraums 
muss sichergestellt werden, insbesondere durch eine Erhöhung der Gebotshöchstwerte 
und anzulegenden Werte. Wie die Bundesnetzagentur (BNetzA) jüngst feststellte, sind die 
Betriebs- und Investitionskosten von Bioenergieanlagen im vergangenen Jahr sehr stark 
gestiegen. Dies rechtfertigt eine Erhöhung der Gebotshöchstwerte über das Maß hinaus, 
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wie sie die BNetzA im Rahmen ihres Kompetenzbereichs vornehmen kann, so dass eine 
gesetzliche Neuregelung erforderlich wird.1  

2. Darüber hinaus ist eine Anhebung der Ausschreibungsvolumina notwendig, um die durch 
eine Verbesserung der Rahmenbedingungen angereizten Gebote abbilden zu können. 

3. Die endogene Mengensteuerung sollte ersatzlos gestrichen werden, da sie maßgeblich zur 
Investitionsunsicherheit beiträgt. 

4. Die Südquote sollte ersatzlos gestrichen werden. Sie trägt zum Abbau gesicherter und fle-
xibler Leistung in West-, Nord- und Ostdeutschland bei, also in Regionen, in denen auf-
grund der großen Anteile der Windenergie an der Stromerzeugung besonders viel gesi-
cherte und flexible Leistung benötigt wird. 

5. Die Flexibilitätsprämie zur Umrüstung bestehender Biogasanlagen auf die flexible Fahr-
weise setzt keine wirksamen Anreize mehr und muss weiterentwickelt werden. 

4.3. Vorschläge für ein Biomethansofortmaßnahmenprogramm 

Europäische Kommission hat sich mit ihrem „REPowerEU“-Plan zum Ziel gesetzt, die Biomethanerzeu-
gung bis 2030 auf 35 bcm (entspricht 366 Terawattstunden [TWh]) zu erhöhen, um die Gasversorgung 
zu diversifizieren und die Treibhausgasemissionen in den entsprechenden Verbrauchssektoren zu 
senken. Deutschland weist in Europa mit knapp 10.000 Anlagen (ca. 95 TWh Rohgasproduktion) den 
größten Biogasanlagenbestand auf, von denen jedoch nur rund 250 Anlagen ins Gasnetz einspeisen 
(ca. 10 TWh Biomethan). 

Laut großräumigen Analysen sowohl des DBFZ können rund 2.000 bestehende Biogasanlagen, die ak-
tuell das Gas noch am Anlagenstandort zu Strom- und Wärmeerzeugung nutzen, allein oder im Ver-
bund mit anderen Anlagen auf die Gaseinspeisung umgerüstet werden. Allein dadurch könnte die Bi-
ogaseinspeisung auf ca. 35 TWh angehoben werden.2  

Für einen weiteren Ausbau müssten entweder kleinere Anlagen vergrößert werden, damit sie die Min-
destschwelle für eine Gasaufbereitung überschreiten, oder Neuanlagen errichtet werden. Der Fachver-
band Biogas e.V. (FvB) schätzt, dass die Biogasproduktion in Deutschland bis 2030 ohne eine Ausdeh-
nung der Anbauflächen für Energiepflanzen auf ca. 135 TWh ausgeweitet werden könnte. Langfristig 
ergibt sich selbst bei einem vollständigen Verzicht auf Energiepflanzen ein Biogas/Biomethan-Poten-
zial von ca. 150 TWh.3 

Es besteht also noch ein erhebliches Potenzial zur Mobilisierung von Biomethan und die Europäische 
Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Potenzial zu mobilisieren. Auf dieser Basis sollte die 

 
1 BNetzA: „Dies alles führt […] zu einer Steigerung der Stromgestehungskosten vom 29,8 Prozent. Dem stehen leicht 
verbesserte Wärme- und Stromerlöse gegenüber, die die Kostensteigeurng leicht dämpfen – dennoch verbleibt 
eine Kostenerhöhung von mindestens 19,9 Prozent bestehen. [… Eine] Erhöhung um [die maximal rechtlich 
zulässigen] 10 Prozent gleicht die gestiegenen Kosten zwar nicht aus, aber hilft, weiteren Anlagen auskömmliche 
Zuschlagswerte zu ermöglichen.“ 
Quelle: Sitbonn01d223022216240 (bundesnetzagentur.de) 
Das Gutachten ist abrufbar unter: Microsoft Word - 230218_StellungnahmeKostenBioenergie.docx (bmwk.de) 
2 Quelle: DBFZ et al (2021), Bioenergie – Potentiale, Langfristperspektiven und Strategien für Anlagen zur Stromer-
zeugung nach 2020 (BE20plus). Dies deckt sich mit der unabhängig durchgeführten Analyse in DVGW (2019), Po-
tentialermittlung zur Erzeugung erneuerbarer Gase mittels Methanisierung (EE-Methanisierung). 
3 Nach Guidehouse Economics beträgt das Biogas/Biomethanpotenzial in Deutschland ohne Berücksichtigung von 
Energiepflanzen ca. 83 TWh im Jahr 2030 und ca. 150 TWh im Jahr 2050. Zumindest mittelfristig ist noch von einer 
Fortführung der Biogaserzeugung aus Energiepflanzen auf dem heutigen Niveau (ca. 55 TWh) auszugehen. Quelle: 
Guidehouse Economics (2022), Biomethane production potentials in the EU. 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Biomasse/FestlegungHoechstwert.pdf;jsessionid=7ED7F41A34AB318B97BD9F325FC50F5B?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/kurzfristanalyse-biomasse-kosten.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Bundesregierung unverzüglich einen im „Repower EU“-Plan der Europäischen Kommission vorgesehen 
umfassenden Aktionsplan Biomethan entwerfen, der konkrete mittel- und längerfristige Ausbauziele 
und Maßnahmen enthält. Den ersten Schub kann ein Sofortmaßnahmenprogramm zur Beseitigung von 
Hemmnissen und Hürden leisten, so dass sowohl kurz- als auch mittel- bis langfristig Biomethanpo-
tenziale erschlossen werden können, auch für die Nutzung im Gebäudesektor. Teil eines solchen So-
fortmaßnahmenprogramms sollten sein: 

1. Die Beschleunigung von Planung, Genehmigung und Bau, z.B. durch die baurechtliche Privile-
gierung von Biogasaufbereitungs- und -einspeiseanlagen im Baugesetzbuch (BauGB), eine ver-
einfachte Trassenfindung, die Informationsaufarbeitung auf kommunaler Ebene im Rahmen 
der geplanten Pflicht zur kommunalen Wärmeplanung sowie eine Begrenzung des Realisie-
rungszeitraums von Netzanschlüssen. 

2. Eine Senkung der Investitionskosten für den Anlagenbetreiber, u.a. durch eine Novellierung 
der Kostenaufteilungsregelungen in der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) und eine Inves-
titionskostenförderung. 

3. Den Abbau von Handelshemmnissen, z.B. durch die Möglichkeit EEG, Rohbiogasmengen bereits 
vor der Einspeisung ins Gasnetz nach Einsatzstoffen zu teilen. 

Der Abbau dieser Hemmnisse trägt dazu bei, dass der Biomethanmarkt zügig auf eine steigende Nach-
frage reagieren kann und wirkt so einem Anstieg des Biomethanpreises aus Knappheitsgründen ent-
gegen.  
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